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2.4. Möglichkeiten und Voraussetzungen der Anwendung verwal- 
tungsrechtlichcr und anderer Rechtsvorschriften zur vorbeu
genden Verhinderung, Aufdeckung und Bekämpfung der Versuche 
des Gegners zum subversiven Mißbrauch Ougendlicher und ge- 
sellschaftsschödlicher Handlungen Ouqondlicher______________

Die wirksame Verhinderung und Bekämpfung von Erscheinungs
formen des subversiven Mißb» auchs Ougendlicher und gesell- 
schaftsschädlicher Verhaltensweisen Ougendlicher erfordert 
die differenzierte Anwendung und volle Ausschöpfung des sozia
listischen Rechts in seiner ganzen Breite. Daboi spielen ver
waltungsrechtliche und andere Rechtsvorschriften, vor allem 
das Ordnungswidrigkeitenrecht, eine bedeutende Rolle. Die 
Nutzung der Potenzen dos Ordnungswidrigkeitenrechts für die 
politisch-operative Arbeit des Mf3 setzt in jedem Fall ein 
entsprechend der Dienstanweisung 2/791 des Genossen Minister 
gestaltetes politisch-operatives Zusammenwirken mit dem zu
ständigen Partner voraus, da dos MfS selbst keine Ordnungs
strafbefugnisse besitzt. Die grundsätzlichen Regelungen die
ser Dienstanweisung sind auch auf dos Zusammenwirken mit an
deren staatlichen Organen entsprechend anzuwenden.

Zur vorbeugenden Verhinderung, Aufdeckung und Bekämpfung der Ver
suche des Gegners zum subversiven Mißbrauch Ougendlicher ist es 
aus politischen und politisch-operativen Gründen in entsprechen
den Fällen erforderlich, daß im Ergebnis durchgeführter Be
fragungen durcii das MfS z. B. im Rohmen der Untersuchung 
politisch-operativ bedeutsamer Vorkommnisse der Sachverhalt 
zur Durchführung von Ordnungsstrafnaßnahmen an das zuständige 
Organ übergeben wird bzw. ohne daß die Person mit dem MfG 
konfrontiert wurde, durch das MfS Grdnungsstrofmaßnahmen ini
tiiert werden. Die Verontwortung der Diensteinheiten der Li
nie Untersuchung besteht bei der Nutzung bzw. Initiierung

1 Anweisung 2/79 des Ministers über das politisch-operative 
Zusammenwirken der Dienstainhciten des MfS mit dor DVP und 
den anderen Organen des MdI und die dazu erforderlichon 
grundlegende! Voraussetzungen, W S  MfS 003 - 85/79
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